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Forstwirtschaftsplan 2017 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat nimmt die Ausführungen des Regionalforstamtes Hocheifel Zülpicher Börde zur Kenntnis 
und genehmigt gemäß Empfehlung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt vom 
25.10.2016 -TOP 4- den aufgestellten Forstwirtschaftsplan 2017 in der vorgelegten Fassung. 
 
 
Sachdarstellung: 
Der reine Forstwirtschaftsplan 2017 schließt zunächst mit einer Einnahme von 227.038,00 Euro 
und einer Ausgabe von 135.784,00 Euro ab, so dass sich hieraus ein Überschuss in Höhe von 
91.254,00 Euro ergibt.  
 
Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben des Forstbetriebes der Gemeinde Kall 
schließt der gesamte Forstetat für das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Überschuss von rund 
66.890,00 Euro.  
Der vom Regionalforstamt Hocheifel Zülpicher Börde für das Haushaltsjahr 2017 aufgestellte 
Entwurf des Wirtschaftsplanes über Betriebsmaßnahmen im Gemeindewald Kall wurde vom 
Forstamt in der Sitzung des Fachausschusses am 25.10.2016 näher erläutert und begründet.  
 
Die Zusammenstellungen der Einnahmen und Ausgaben des Forstwirtschaftsplanes sowie der 
zusätzlichen Positionen aus dem Forstetat der Gemeinde sind der Vorlage beigefügt. 
 
Ferner hat der Fachausschuss in seiner Sitzung am 25.10.2016 angeregt, eine Gegenüberstel-
lung des Forstetats 2016/2017 in der Sitzung des Rates vorzulegen. Diese Gegenüberstellung ist 
ebenfalls als Anlage beigefügt. 




